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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.2007

Norm

ZPO §84 III

ZPO §85

ZPO §464 Abs3

Rechtssatz

Ein Antrag auf Gewährung der Verfahrenshilfe „im vollen Umfang", demnach einschließlich der Beigebung eines

Rechtsanwaltes, der wegen eines innerhalb der Verbesserungsfrist nicht behobenen Formmangels zurückgewiesen

wurde, bewirkt keine Unterbrechung der Berufungsfrist.
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